
Autogas-Umrüstung von Neufahrzeugen
- Ein Risiko für die Herstellergarantie! - 

Frage der Verbraucherzentrale NRW an die Automobilhersteller: 

Verlieren Ihre Kunden die Herstellergarantie, wenn sie Neufahrzeuge auf Autogas
umrüsten?

CHEVROLET „Nein, sofern sie die Autogas-Fahrzeuge direkt über uns bestellen bzw. ihren gebrauchten
Chevrolet bei einem von uns autorisierten Partner nachrüsten.“

CITROEN „Nein, nur auf Schäden, die ursprünglich auf den Umbau zurückzuführen sein können.
Die Beweislast obliegt dem Umrüster“.

KIA „Bei sachgemäßem Einbau einer Anlage durch eine Fachwerkstatt bleibt die Garantie des
Fahrzeugs vollständig erhalten.“

LADA „Die Herstellergarantie bleibt erhalten, wenn eine von Lada freigegebene Autogasanlage
bei einem Lada-Vertragspartner eingebaut wird.“

MITSUBISHI „Bei dem Einbau einer Gasanlage bleibt die Fahrzeuggarantie einschließlich der
nachträglich abgeschlossenen Mitsubishi Anschlussgarantie generell bestehen, sofern
ein fachgerechter Einbau und ordnungsgemäße Einstellung der Gasanlage bei der
Umrüstung erfolgte...“

SUBARU „Beim Einbau der Subaru ecomatic Autogasanlage durch geschulte Subaru-
Vertragspartner bleibt die Fahrzeuggarantie bestehen....Gasanlagen anderer Hersteller
hätten Einschränkungen inden Leistungen im Rahmen der Fahrzeuggarantie zur Folge.“

BMW „Nur insofern, als das die Gewährleistung für vom Umbau direkt und indirekt betroffene
Teile/Funktionen erlischt.“

FIAT „Neufahrzeuge haben die Mängelbeseitigungsgarantie (keine Herstellergarantie). Diese
erlischt, sofern in das Fahrzeug Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung Fiat
nicht genehmigt hat oder das Fahrzeug in einer von Fiat nicht genehmigten Weise oder
unter Verwendung anderer als von Fiat gelieferten Teile geändert worden sind.“

FORD „Wenn es nachweislich aufgrund der (unsachgemäßen) Umrüstung eines Ford-
Basisfahrzeugs auf Autogas zu (Motor-) Schäden käme, würde die Ford-Garantie
prinzipiell nicht greifen..“

HONDA „Da der Betrieb mit Gas durch uns nicht geprüft und freigegeben ist, können wir hierfür
keine Garantieleistungen erbringen.“

HYUNDAI „...Hyundai hat die Modelle für die Umrüstung auf Autogas nicht freigegeben. Kunden, die
dennoch umrüsten, verlieren ihren Garantieanspruch.“

MAZDA „Bei der Umrüstung auf Autogas erlischt die Herstellergarantie auf die Bauteile, die mit
einer Umrüstung in Zusammenhang stehen (Motor, Motorelektrik, Katalysator)

OPEL „Sollte ein Kunde sein Fahrzeug mit einer Autogas-Anlage ausrüsten wollen, so erlischt
die Garantie in den Fällen, in denen ein Defekt am Fahrzeug ursächlich mit den
durchgeführten Arbeit in Verbindung gebracht werden kann.“

RENAULT „Sollten Umrüstungen vorgenommen werden, erlischt jeglicher Garantieanspruch auf die
von dem Umbau betroffenen Teile.“

SEAT „Sollte sich ein aufgetretener Fehler/Mangel tatsächlich und ursächlich auf die Umrüstung
zurückführen lassen, wird die Herstellergarantie für diese Baugruppen stark
eingeschränkt werden.“

SKODA „Die Herstellergarantie erlischt für alle mit der Umrüstung auf Autogas-Antrieb im
kausalen Zusammenhang stehenden Teile und Arbeiten.“

TOYOTA „Abgelehnt werden Schäden, die im ursächlichen Zusammenhang mit der Autogas-
Umrüstung stehen.“

VOLKSWAGEN „...für das Nachrüst Autogas-Paket übernehmen wir keine Garantie.“
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